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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Indirekte Steuern

Im März 2016 behandelte der Ständerat erstmals die Teilrevision des
Mehrwertsteuergesetzes (MWSTG), die vom Bundesrat im Februar 2015 präsentiert
worden war. Wie der Nationalrat zuvor, sprach sich auch der Ständerat dafür aus, dass
ausländische Unternehmen neu ab dem ersten Franken Umsatz in der Schweiz
steuerpflichtig werden, sofern sie nicht nachweisen, dass sie weltweit weniger als CHF
100'000 Umsatz erwirtschaften. Davon betroffen sind auch Online-Händler, die bis
anhin von Steuerfreibeträgen profitierten. Damit war das Kernanliegen der Revision, die
Beseitigung des herrschenden Wettbewerbsnachteils von Schweizer Unternehmen bei
der Mehrwertsteuer, im Trockenen. Der Bundesrat geht davon aus, dass für die
Umsetzung gegen 40 neue Stellen geschaffen werden müssen, diese aber jährlich gegen
CHF 40 Mio. in die Bundeskassen spülen werden. Einigkeit herrschte auch bei der vom
Bundesrat vorgeschlagenen Einführung einer Margenbesteuerung auf
Kunstgegenständen und Antiquitäten, die den Abzug einer fiktiven Vorsteuer ersetzt
und jährlich gegen CHF 30 Mio. Einnahmen generieren soll. Zudem sprach sich die
kleine Kammer dafür aus, dass elektronische Zeitungen, Zeitschriften und Bücher zum
reduzierten Satz von 2,5% besteuert werden. Die E-Books waren auf Vorschlag der
nationalrätlichen Wirtschaftskommission (WAK-NR) in die Revision aufgenommen
worden. Überdies segnete der Ständerat auch die von der WAK-NR angeregte
Präzisierung der Definition zur Steuerbefreiung von Spenden und Gönnerbeiträgen ab.
Diese werden künftig nur noch dann von der Mehrwertsteuer befreit, wenn ein
gemeinnütziges Unternehmen, wie beispielsweise die Rega, seinen Gönnerinnen und
Gönnern mitteilt, dass auf allfällige Vorteile kein Anspruch besteht. Umstritten war die
Frage, wann das Recht, eine Steuerforderung festzusetzen, verjähren soll. Die vom
Bundesrat vorgeschlagene Erhöhung von 10 auf 15 Jahre war im Nationalrat deutlich
abgelehnt worden. Wie bereits zuvor in der grossen Kammer formierte sich auch im
Ständerat eine linke Minderheit, die den Regierungsvorschlag unterstütze, jedoch
abermals unterlag – mit 14 zu 29 Stimmen. Die kleine Kammer wich ihrerseits in anderen
Punkten vom Entwurf des Nationalrats ab. Dem Vorschlag ihrer Wirtschaftskommission
(WAK-SR), auf die neue geräteunabhängige Radio- und Fernsehabgabe keine
Mehrwertsteuer zu erheben, folgte sie stillschweigend. Dies tat sie auch im Falle eines
Antrags Hegglin (cvp, ZG), der Leistungen innerhalb von und zwischen Gemeinden, die
gesetzliche Aufgaben betreffen, von der Mehrwertsteuerpflicht befreien möchte.
Finanzminister Maurer unterstützte den Antrag, da die Differenz Gelegenheit biete, die
Frage noch einmal vertiefter zu prüfen. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.03.2016
DAVID ZUMBACH

Um bestehende Einnahmelücken bei der Mehrwertsteuer im grenzüberschreitenden
Einkaufsverkehr zu schliessen, wollte Peter Hegglin (cvp, ZG) im Juni 2017 den
Bundesrat beauftragen, mit den Nachbarstaaten diesbezüglich Regelungen zu
definieren. Zum Beispiel sollte die Mehrwertsteuer aus dem Nachbarstaat und der
Schweiz beim Grenzübertritt miteinander verrechnet und nur die Differenz
zurückerstattet werden oder die Staaten sollten auf Mehrwertsteuerrückerstattungen
verzichten und stattdessen die entsprechende Summe direkt dem Nachbarstaat
überweisen. In der Begründung seines Vorstosses betonte Hegglin, dass dem Staat
durch Schweizer Einkaufstouristen zwischen CHF 600 Mio. und 1 Mrd. an Steuern und
Gebühren entgingen. Dadurch umgingen die Einkaufstouristen teilweise ihren Beitrag
zur Finanzierung des staatlichen Dienstleistungsangebots der Schweiz, das sie trotzdem
nützten. Der Bundesrat erachtete die Vorschläge des Motionärs als problematisch:
Einerseits würde nicht die Zollverwaltung, sondern die Verkäufer oder private
Dienstleistungsunternehmen die Mehrwertsteuer zurückerstatten. Andererseits müsste
die Schweiz, wenn die Mehrwertsteuer direkt an die Nachbarstaaten überwiesen
werden sollte, die Differenz zu den höheren Mehrwertsteuern in den Nachbarstaaten
erheben; keine Regelung gäbe es zudem für alle übrigen Staaten. Problematisch sei für
eine solche Lösung auch die Zugehörigkeit der Nachbarstaaten zur europäischen
Zollunion. Die Höhe des Steuerausfalls könne der Bundesrat überdies nicht beziffern,
dazu sei jedoch ein Bericht zu einem Postulat der FK-NR in Arbeit. Folglich empfahl der
Bundesrat die Motion zur Ablehnung. 

In der Herbstsession 2018 behandelte der Ständerat die Motion und gab einem
Ordnungsantrag Noser (fdp, ZH) Folge. Dieser hatte eine Zuweisung an die WAK-SR

MOTION
DATUM: 19.09.2017
ANJA HEIDELBERGER
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beantragt, da diese in Kürze bereits die Motion Hösli (svp, GL; Mo. 17.3131) vorberate
und in diesem Rahmen gleich beide Vorstösse diskutieren könne. 2

1) AB SR, 2016, S. 63 ff.; Medienmitteilung WAK-SR vom 17.2.16
2) AB SR, 2017, S. 660 f.
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